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Hus der neueften Verordnung für Luftfcbiffabrt.
§ [. UUe £uftfd}iffe unb Flugapparate l)aben Hummern ju

tragen. Diefe ftnb ftdjtbar anjubringen, b. h- unten am Korbe

refp. auf ber Unterfeite ber plügel, bamit fie mit bem ^ernrobr ge=

lefen roerben fönnen. gurrnbertjanbeinbe roerben burdj bie Suftpolijei
arretiert.

§ 2. Das hinunterwerfen oon (Segenftänben, IDurftljäuten,
(Eterfdjalcn, Knochen, Konferoeubüchfen ic, insbefonbere aber bte

Verrichtung notroenbiger Bebürfniffe über bewohnten (Segenben ftnb
rcrboten uub roerben mit Suffen bis ouf \00 ^r. belegt.

§ 3. &u fdjnelles fliegen (b. h- mei)v als \00 Kilometer in
ber Stunbe) roirb mit Sufjen bis auf \000 $t. beftraft.

§ Die Haftpflicht für Êuftfdjiffer erftrecft ftd) oor allem

aud] auf (Dbftbäume, Cetegrapljenleitungen, öli^abletter unb Kamine.
§ 5. Das lieber» unb Unterfahren foll tunlid)ft oermieben

werben. 2\ed]tsausweid]en aud) bei ftod]faminen, pappein unb

Kirchtürmen ift brtngenb geboten.

Die alte Rof- praxis.
Da ber Heidisfarr'n ftecft im Drecfe

Durd] bas Jnteroiero oerfahreu,

£äft matt getj'n" bie flehten Sünbenböcfe
Unb ben großen Sünbern ihren Sparren!

Celegramm. fnedncbsbafen io. jNov.
fdjtfft heute £uft!

Der beuffd]e Kaifer

J^ur für 6rwacb fene.

UTenfd]en -ju fangen, oerfteht am beften nodj immer

^rau Heflame. Das l)at fte los
Dabei pacft als erfahrenes Fraiie"5'mmer
3ung unb alt fie gieid] famos.

heute als oon ber Arbeit nad] häufe ich ging
Sah id] ein Sdjaufenfter oerhängt mit Stören

Unb über jwet ©ucflöd]eru bie retjenbe Jnfd)rift htn3

Zcur für <2rroad)fene!"
U)ehe tut es ba manchem, oorüber ju gehen,

(Dhne/ mie es °'e IDürbe gebeut,
Durch bie runben, farbigen Sd]eibd]en 3U ferjen

3" bie ^n?teücr)tt?eimlicr)feit.

Zïïancher, ber roeniger fpröbe, roagte ben Sltcf
Unb ein £ädieln auf feinem (ßeftdjt
lüanbte er ftd] erfreut jur Strafe jurücf!
fiele folgten ihm, toenige ntd]t I

Dod] ein Httbel Sd]üler, UTäbd]en unb Knaben
£ärmenb los auf bas ^enfter fuhren.
Das ©eheimnis fte fd]reienb oerfünbet haben:

(D, es finb ja nur golbene Uhren".

Wenn in flauen Seiten man fparen muf|,
Knacft leichter ber (Einjelne bie harIe Huf.
Dod] fdjroer in ben Kopf es ben Dielen mag,
Die leben aus b?s Staats Uülltcnenfacf

mon.

JVLondfcbein-Reklame mit Billigung des fieimatfebutzes.

)Zus cier neuesten Verorctnung für Luftschiffahrt.
i> l^. Alle Luftschiffe und Flugapparate haben Nummern zu

tragen. Diese sind sichtbar anzubringen, d. h. unten am Aorbe

resp, auf der Unterseite der Flügel, damit sie mit dem Fernrohr
gelesen werden können. Zuwiderhandelnde werden durch die Luftpolizcl
arretiert.

^ 2. Das hinunterwerfen von Gegenständen, Wursthäuten,
Eierschalen, Anochen, Aonserveubüchsen :c, insbesondere aber die

Verrichtung notwendiger Bedürfnisse über bewohnten Gegenden smd

verboten uud werden mit Bussen bis auf Fr. belegt.

Z 3. Zu schnelles Fliegen (d. h. mehr als 1.00 Kilometer in
der Stunde) wird mit Bußen bis auf l.000 Fr. bestraft.

Die Haftpflicht für Luftschiffer erstreckt sich vor allem
auch auf Obstbäume, Telegraphenleitungen, Blitzableiter und Aamine.

^ 5,. Das Ueber- und Unterfahren foll tunlichst vermieden

werde». Rechtsausweichen auch bei Hochkaminen, Pappeln und

Atrchlürmen ist dringend geboten.

Die aite I)of- Praxis.
Da der Reichskarr'n steckt im Drecke

Durch das Interview verfahren,
Läßt man geh'n" die kleinen Sündenböcke
Und den groß'en Sündern ihren Sparren!

Telegramm, friecirickskafen <o. I^ov.
schifft heute Luft!

Der deutsche Aaiser

jXur für Erwachsene.
Menschen zu sangen, versteht am besten noch immer

Frau Reklame. Das hat sie los!
Dabei packt als erfahrenes Frauenzimmer
Jung und alt sie gleich famos.

heute als von der Arbeit nach Hause ich ging
Sah ich ein Schaufenster verhängt mit Stören
Und über zwei Gucklöcheru die reizende Inschrift Hinz

Nur für Erwachsene!"
Wehe tut es da manchem, vorüber zu gehen,

Ohne, wie es die Würde gebeut,

Durch die runden, farbigen Scheibchen zu sehen

In die Zwielichtheimlichkeit.

Mancher, der weniger spröde, wagte den Blick
Und ein Lächeln auf seinem Gesicht

Wandte er sich erfreut zur Straße zurück!
Viele folgten ihm, wenige nicht I

Doch ein Rudel Schüler, Mädchen und Anaben
Lärmend los auf das Fenster fuhren.
Das Geheimnis sie schreiend verkündet haben.-

<V, es sind ja nur goldene Uhren".

Wenn in flauen Zeiten man sparen muß.
Anackt leichter der Einzelne die harte Nuß.
Doch schwer in den Aopf es den Vielen mag.
Die leben aus d?s Staats - Millionensack

Mo».

jVlonctsckein-lî.ekianie mit KiUigung ctes k)eimatlckut2es.
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